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RS UVS Kärnten 1998/03/24 KUVS-
244/3/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1998

Rechtssatz

Beinhaltet eine Lenkerauskunft keinen Vornamen des namhaft gemachten Lenkers und wurde durch die anfragende

Behörde auch nicht ausdrücklich danach gefragt, dann handelt es sich trotzdem um eine unvollständige Angabe des

Namens des Auskunftsp3ichtigen mit verwaltungsstrafrechtlicher Verantwortlichkeit, weil es der Behörde nicht

möglich gewesen wäre, mit der vom Beschuldigten namhaft gemachten Person in Kontakt zu treten, sondern wäre es

erforderlich gewesen, weitergehende Ermittlungen zu tätigen, um den vollständigen Namen des Auskunftsp3ichtigen

zu erlangen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1998/03/24 KUVS-244/3/98
	JUSLINE Entscheidung


